
1. DB zum Strafvollzugsgesetz 3.1

§13
Die Strafgefangenen sollen in der Regel in 
den Kollektiven verbleiben, in die sie ein
geteilt worden sind. Veränderungen können 
vorgenommen werden, wenn es im Inter
esse der Persönlichkeitsentwicklung der 
Strafgefangenen, der Entwicklung der Kol
lektive, wegen eines notwendigen Arbeits
platzwechsels oder aus Gründen der Sicher-1 
heit erforderlich ist. Die Entscheidung dar
über treffen die Leiter der Strafvollzugs
einrichtungen bzw. Jugendhäuser. Diese 
Maßnahme kann mit einer Verlegung in 
eine andere Strafvollzugseinrichtung bzw. 
in ein anderes Jugendhaus verbunden 
werden.

Zu §22 StVG:

§14
(1) Der Einsatz der Strafgefangenen zur 
Arbeit erfolgt, nachdem ihre gesundheit
liche Tauglichkeit für die vorgesehene 
Tätigkeit ärztlich festgestellt worden ist. 
Für gesundheitsgeschädigte bzw. bedingt 
arbeitstaugliche Strafgefangene sowie 
Rekonvaleszenten sind geeignete Arbeits
plätze zur Verfügung zu stellen.
(2) Strafgefangenen, die auf Grund einge
schränkter Tauglichkeit nicht in den allge
meinen Arbeitsprozeß eingegliedert wer
den können, ist nach ärztlicher Konsultation 
eine geeignete Beschäftigung zu ermög
lichen. Mit ihnen sowie mit Strafgefange
nen, die sich als Rekonvaleszenten in 
stationären medizinischen Einrichtungen 
des Strafvollzuges befinden, sollen arbeits
therapeutische Maßnahmen durchgeführt 
werden.

§15
(1) Die Strafgefangenen sind entsprechend 
den arbeitsrechtlichen Vorschriften über 
die für ihre Tätigkeit zutreffenden Rege
lungen auf den Gebieten des Gesundheits
und Arbeitsschutzes sowie Brandschutzes, 
über Maßnahmen und Methoden zur 
Abwendung möglicher arbeitsbedingter 
Gefahren sowie über das zur Vermeidung 
von Schäden erforderliche Verhalten zu 
belehren.
(2) Die Meldung und Bearbeitung von 
Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten hat 
entsprechend den Rechtsvorschriften zu 
erfolgen.

§16
Überstunden bedürfen der Genehmigung 
durch die Leiter der Strafvollzugseinrich
tungen bzw. Jugendhäuser.

Zu § 23 StVG:

§11
Die berufliche Qualifizierung umfaßt eine 
Ausbildung in einem Ausbildungsberuf, 
eine Ausbildung auf Teilgebieten eines 
Ausbildungsberufes oder eine Qualifizie
rung für die auszuübende Tätigkeit ent
sprechend den dafür geltenden Rechtsvor
schriften. Prüfungen haben nach der Fach
arbeiterprüfungsordnung zu erfolgen.

Zu § 24 StVGi

§18
(1) Die Vergütung der Arbeitsleistungen 
und die Prämierung Strafgefangener sind 
Bestandteile des einheitlich wirkenden 
Erziehungsprozesses im Strafvollzug und 
die Hauptformen der Verwirklichung der 
materiellen Interessiertheit der Strafgefan
genen zur Entwicklung einer bewußten 
Arbeitseinstellung und Disziplin, zu hohen 
Leistungen im Arbeitseinsatz und in der 
Berufsausbildung.
(2) Die Höhe der Arbeitsvergütung be
trägt
1. für zu Freiheitsstrafe verurteilte Strafge

fangene im Arbeitseinsatz bei Erfüllung 
der Arbeitsnormen und anderer Kenn
zahlen der Arbeitsleistung 18 %,

2. für Jugendliche in der Berufsausbil
dung 35 %

des Betrages, den Werktätige als Nettolohn 
bzw. Nettolehrlingsentgelt für die gleiche 
Arbeit erhalten würden, zu der die Straf
gefangenen eingesetzt sind (nachfolgend 
Berechnungsgrundlage genannt). Bei Über
erfüllung der Arbeitsnormen und der an
deren Kennzahlen der Arbeitsleistung 
erhöhen sich diese Prozentsätze. Bei Nicht
erfüllung vermindern sie sich. Zuschläge 
für gesundheitsgefährdende Arbeiten wer
den den Strafgefangenen in voller Höhe zur 
Arbeitsvergütung gewährt und sind von 
der Berechnungsgrundlage abzusetzen.
(3) Bei Strafgefangenen, an deren Unter
haltsberechtigte die Zahlung laufenden 
Unterhalts durch die Strafvollzugseinrich
tung bzw. das Jugendhaus erfolgt, wird der 
zu zahlende Unterhalt vor der Berechnung
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